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1. Kurzinformation über das Projekt GET in 

Das Projekt "GET in" - Guide to equal treatment in the private sector (Leitfaden für 

Gleichbehandlung im privaten Sektor) – beschäftigt sich mit Diskriminierungen bei 

von Privatunternehmen „öffentlich angebotenen Waren und Dienstleistungen“: 

Einzelhandel, Wohnungsmarkt, öffentliche Verkehrsmittel, Diskotheken (Polen, 

Deutschland) und der Finanzdienstleistungssektor (Niederlande) 

Im Rahmen des Projektes werden Leitfäden für von rassistisch motivierter 

Diskriminierung betroffene Menschen entworfen, mit deren Hilfe sie die erlebte 

Ungleichbehandlung nach Maßgabe der EU-Gleichbehandlungspolitik einordnen und 

rechtliche Schritte einleiten können.  

Um Betroffenen kompetente Hilfestellung hinsichtlich der justiziablen und politischen 

Kriterien der  EG-Gleichbehandlungsrichtlinie (2000/43/EG) und deren Umsetzung 

geben zu können, ist die Qualifizierung von Beratungsstellen 

(Antidiskriminierungsbüros, Migrationsberatungsstellen, Verbraucherzentralen) nötig. 

Aus der Beratungspraxis heraus werden zu diesem Zweck Bewertungsleitfäden 

erarbeitet.  

Außerdem strebt das Projekt an, Selbstverpflichtungen zur Vermeidung von 

Diskriminierungen auf der Anbieterseite zu initiieren. Als Ergebnis des Dialoges mit 

relevanten Organisationen und Unternehmen werden Empfehlungen für einen 

diskriminierungsfreien Umgang mit Kunden/Kundinnen und den EG-Richtlinien 

entsprechende Verhaltenskodizes entwickelt. 

Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Gruppenbefragungen vor, welche 

vornehmlich die Grundlage für die Entwicklung der Leitfäden für von Diskriminierung 

betroffener Menschen waren.  
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2. Der Weg zu den Betroffenenleitfäden 

2.1  Fünf Gruppengespräche und die Beteiligten 

Es wurden verschiedene Organisationen angesprochen, ob sie sich vorstellen 

können mit einer Gruppe von Migranten/ Migrantinnen das Thema Diskriminierung 

aufzugreifen sowie hierzu eine Gruppendiskussion zu initiieren und die Ergebnisse 

GET in zur Verfügung zu stellen. Letztendlich wurden durch fünf 

Einrichtungen/ExpertInnen Interviews durchgeführt: Antidiskriminierungsnetzwerk 

Berlin, Caritasverband für die Stadt Köln und Caritasverband für das Stadtdekanat 

Neuss, Rom e.V., Köln, Silkata A. Sahin-Adu, Hamburg. 
 

2.2 Gründe und Ziele der Gruppengespräche 

Die Gründe für die Durchführung von Gruppengesprächen und die Ergebnisse dieser 

zu einer der Hauptgrundlagen für die Entwicklung der Leitfäden für Opfer von 

Diskriminierung zu machen, sind vielfältig.  

Einerseits sind die Erkenntnisse der Antidiskriminierungsarbeit über die 

Diskriminierungstatbestände bei privat angebotenen Gütern und Dienstleistungen 

vergleichsweise gering ausgeprägt, da sich die Meldungen in den Büros 

hauptsächlich auf die behördliche Praxis beziehen. Die Fallsammlung im Rahmen 

des Projektes ist zur Analyse des Diskriminierungsfeldes nicht hinreichend. Daher 

wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen Gruppenbefragungen 

durchgeführt, um die Datenbasis für die Entwicklung der Leitfäden bezüglich der 

Diskriminierungspraxen und Interventionen zu verbreitern. 

Andererseits sollen durch die Einbeziehung der Zielgruppe die individuellen 

Verarbeitungs- und Interventionsmechanismen erlebter Diskriminierung verstärkt in 

die Indikatorenentwicklung für die Leitfäden integriert werden. 

Weiterhin sollte ermittelt werden, auf welchen Wissenstand die Befragten über 

institutionelle Interventionsmöglichkeiten sind. Darüber hinaus wollte man 

herausfinden, inwieweit Menschen mit Migrationshintergrund diskriminierendes 

Verhalten ihnen gegenüber bewusst ist und wie sehr es als alltäglich hingenommen 

wird. Auch die Bereitschaft sich gegen erfahrene Diskriminierung zu Wehr zu setzen 

sollte betrachtet werden. 
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Nicht zuletzt war die Exploration der Einschätzung bisheriger Angebote ein Ziel der 

Gruppenbefragung. 

 

2.3 Interviewmethode 

Die Entscheidung das Gruppengespräch als Interviewform zu nehmen und diese von 

den der Gruppe vertrauten BeraterInnen durchführen zu lassen beruhte 

insbesondere auf dem Gedanken, dass durch dieses Vertrauensverhältnis eine 

angenehme und produktive Atmosphäre geschaffen wird in der sich die Befragten 

öffnen und von ihren Diskriminierungserfahrungen berichten. Gleichfalls war das 

Expertenwissen der Interviewer Grundlage für die konkrete Ausgestaltung 

(Fragenformulierung und –technik) der Befragungen. 

2.3.1 Methode 

Die Gruppen wurden von den oben genannten Projekt- und Kooperationspartnern 

ausgewählt und im Rahmen von problemzentrierten Interviews (PZI) nach Andreas 

Witzel1 mittels eines Gesprächsleitfadens befragt.  

2.3.1.1 Auswahl der Befragten  

Bei der Wahl der Untersuchungsgruppe ist es nicht entscheidend, ob es sich um 

zusammengestellte Gruppen oder Realgruppen handelt. Bei der Auswahl der 

TeilnehmerInnen für die Befragung ist deren ähnlicher Erfahrenshorizont bzw. die 

Lebenswelt von Vorteil, um ein möglichst gleiches und autoritätsfreies 

Gesprächsniveau zu erreichen. Da es sich bei der gewählten Methode um eine 

Qualitative handelt , besteht kein Anspruch auf Repräsentativität. Es sollen typische 

(Diskriminierungs)Fallkonstellationen eruiert werden. Daher ist eine gezielte Auswahl 

der Gruppen nach Erkenntnisinteresse des Projektes gefragt. 

 

                                                 
1 Witzel, Andreas (2000, Januar). Das problemzentrierte Interview [26 Absätze]. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(1). Verfügbar über: 
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-00witzel-d.htm [Datum des Zugriffs: Januar, 
2006]. 
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Eine direkte (schriftliche Beschwerde) bei der vorgesetzten Stelle über das 

diskriminierende Verhalten eines/r Mitarbeiter/in wird als probates Mittel gegen 

Benachteiligung gesehen. Die Einschaltung von Beratungsstellen oder gar eines 

Anwaltes wird dagegen kaum in Erwägung gezogen bzw. für lohnend gehalten.  
„[…]„hätte das mehr geholfen zu einem Anwalt zu gehen? 

 

Ja, das hätte vielleicht geholfen, aber zu der Zeit wir hatten keine Lust dazu, wir 

brauchten dringend eine Wohnung, also wir hatten keine Zeit zu verlieren und die 

wissen das ganz genau, dass wir das nicht bringen, deswegen wir haben gar nichts 

unternommen, wir haben das einfach so gelassen.“ 

 

Auch scheint der Wissensstand der Betroffenen über rechtliche 

Handlungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote eher gering ausgeprägt zu 

sein. Viele der Befragten kennen ausschließlich den Dienst/ die Beratungsstelle bei 

der auch das Gruppengespräch stattfand.  
„[…] gibt es da irgendeine Institution oder Verbraucherschutz oder so was, wo du 

weißt, da könntest du hingehen und dich erkundigen nach deinem Recht? 

 

Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn es so etwas geben würde, dann müßten 

die Politiker, oder ich weiß nicht wer dafür zuständig ist, diese Bevölkerung einfach 

erklären. Wenn die zumindest eine Erklärung geben, das ist immer auf Hochdeutsch 

geschrieben, sogar die Einheimischen Schwierigkeiten haben das zu verstehen. Das 

wird nicht erklärt, du bleibst mit dem Brief und du kriegst dann, du hast immer Angst, 

wenn du das nicht unterschreibst, aber keiner ist bereit das zu erleichtern und das zu 

erklären.“  

 

Antidiskriminierungsbüros und die Verpflichtung Deutschlands, ein 

Antidiskriminierungsgesetz zu erlassen, sind sehr vielen nicht bekannt. 

 

4. Schlussfolgerungen 

Einige MigrantInnen sehen keinen Sinn darin, sich über eine benachteiligende 

Behandlung zu beschweren. Wie oben bereits erwähnt, wählen sie eher die Strategie 

der Vermeidung. Aber das Bewusstsein, dass sich dadurch nichts ändert und dies 

quasi ein Hinnehmen ist und Diskriminierungen auf diese Weise nicht bekämpft 
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werden, da die Praxis der Dienstleister und ihres Personals nicht unterbunden wird, 

fehlt. Die Kunden und Kundinnen mit Migrationshintergrund sehen die ungleiche 

Behandlung als normale alltägliche Praxis und nicht als Diskriminierung als solche. 

Ein aussagekräftiges Zitat hierzu findet sich in einem Interview: 
„Ich habe das halt hingenommen, für mich war es halt normal. Irgendwann ist es 

Normalität, man resigniert, man nimmt es hin, man sieht nicht mehr, daß es eine 

Ungleichbehandlung ist, es ist halt Normalität. Und deshalb denkt man halt, was soll 

das, man ändert sowieso nichts damit, man kommt nicht mal auf die Idee, dass man 

was verändern könnte. Es ist wirklich, dass man das halt so hinnimmt, glaube ich.“  

 

Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit 

Es besteht die Notwendigkeit Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Diskriminierung zu 

betreiben, um die breite Öffentlichkeit für das Thema und dessen Brisanz zu 

sensibilisieren. Es muss ein Bewusstsein für Diskriminierung geschaffen werden, 

damit einerseits Diskriminierende ihr Handeln als ein diskriminierendes  wahrnehmen 

und daraufhin ändern. Andererseits muss bei Betroffenen ein Bewusstsein dafür 

geschaffen werden, was als Diskriminierung einzuschätzen ist. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist auch wichtig, um Menschen zu gewinnen, die sich 

gemeinsam mit Migranten und Migrantinnen gegen Ungleichbehandlung engagieren. 

Aber auch damit Menschen, die eine Diskriminierung in der Situation mitbekommen, 

der diskriminierenden Person zeigten, dass eine solche Praxis gesellschaftlich nicht 

akzeptiert wird.  

Erhöhung des Bewusstseins bei MigrantenInnen  

Bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund ist das Bewusstsein für 

Diskriminierung in deren juristischen und gesellschaftspolitischen Dimension und der 

daraus resultierenden Interventionsmöglichkeiten nicht immer ausgeprägt vorhanden. 

Wie das Zitat oben zeigt, nehmen viele eine benachteiligende Behandlung als 

normale alltägliche Praxis hin. Dies führt so weit, dass einige es z.B. hinnehmen, 

finanzielle Nachteile aber auch eine niedrigere Lebensqualität (Bsp. 

Wohnungsverweigerung in attraktiven Stadtteilen mit hoher Lebensqualität) im 

Vergleich zu dem Großteil der Mehrheitsgesellschaft in Kauf zu nehmen.  
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Die Betroffenen müssen über die Möglichkeiten des Kampfes gegen 

Diskriminierungen aufgeklärt werden. Darüber hinaus sollte bewusst gemacht 

werden, dass um so mehr Menschen sich beschweren, umso eher sich auch etwas 

in der alltäglichen Praxis ändern wird.  Das Inkrafttreten des AGG kann helfen die 

Erhöhung des Bewusstseins für Diskriminierung in die ausgrenzende Folgen dieser 

bei Migranten und Migrantinnen, wie aber auch innerhalb der Gesamtgesellschaft zu 

erhöhen. Wichtig wird sein, dass AGG, wie auch die Möglichkeiten, die sich daraus 

ergeben, bekannt  zu machen. Dies muss natürlich über die Medien geschehen, aber 

auch in und durch die Migrationssozialdienste. Das Projekt GET in möchte u.a. durch 

die Produkte, die entwickelt wurden (Betroffenenleitfaden und Leitfaden für Berater 

und Beraterinnen), zur Erhöhung des Bewusstseins für Diskriminierungen beitragen. 

 

 
 
 


